
Abrechnung der 
Probandengelder



Abrechnung der Probandengelder
Zwei Möglichkeiten:
1. Mittel aus dem Wissenschaftsraum
2. Andere Mittel Eures Lehrstuhls

Wichtig: bitte unbedingt immer uns, Christiane und mir, über 
forschende@niedersachsenpanel.de Bescheid geben!



1. Abrechnung über WR-Mittel

• Abrechnung erfolgt mit Eurem Mittelabruf bei uns – das heißt, das 
Geld fließt nicht tatsächlich hin und her, sondern wird verrechnet.
• Dafür vermerkt Ihr auf dem Mittelabruf, welche Summe der 

abgerufenen Mittel für Probandengelder vorgesehen ist. 
• Euch werden dann die abgerufenen Mittel abzüglich der 

Probandengelder ausgezahlt.



Vorgehen:
1. Ihr fragt bei uns (forschende@niedersachsenpanel.de) an, in welcher Höhe 

Probandengelder offen sind.
2. Das Formular Mittelabruf wird von Euch ganz normal ausgefüllt.
3. Bei “zuwendungsfähigen Ausgaben“ tragt Ihr die gesamte Summe 

(Mittelabruf inkl. Probandengelder) ein und schreibt dahinter, wie viel 
davon Probandengelder sind.

4. Das ausgefüllte Formular schickt Ihr an unsere Finanzabteilung und nehmt 
uns in CC.

5. Wenn keine Probandengelder offen sind, dann dies bitte trotzdem in dem 
Feld vermerken.

6. Ihr bekommt dann ein Schreiben / Bestätigung, wie viel Geld tatsächlich an 
Euch ausgezahlt / überwiesen werden. 

1. Abrechnung über WR-Mittel

mailto:forschende@niedersachsenpanel.de


Hier tragt Ihr die Gesamtsumme 
ein und wie viel davon auf 
Probandengelder entfallen.

Wenn keine Probandengelder zu 
bezahlen sind, dann tragt das hier 
ebenfalls ein.
 



2. Abrechnung über andere Lehrstuhlmittel
• Uns Bescheid geben, welche Summe hier in Rechnung gestellt 

werden soll (ein Aufteilen zw. WR-Mitteln und anderen Mitteln ist 
möglich).
• Wir erstellen einen Mittelabruf, den Ihr dann bei Eurer 

Finanzabteilung einreicht.



• So sieht das Schreiben 
aus, welches Ihr von uns 
bekommt. 


